
 
Das mehrfache Selbst der ›Selbstbestimmung‹ im 
Kontext elektronischer Kommunikation.  
Eine Annäherung über den Umweg dreier 
Denkfiguren von Daten 
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[aus: Steinmüller, Lutterbeck u.a. 1971: 43] 

  



 



 
 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 
Daten: 

Natur <> Technik/Kultur? 
  



 

»Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 
persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen«. (BVerfGE 65, 1) 

 

»Bei den verfassungsrechtlichen Anforderungen an derartige Einschränkungen ist zu 
unterscheiden zwischen personenbezogenen Daten, die in individualisierter, nicht 
anonymer Form erhoben und verarbeitet werden, und solchen, die für statistische Zwecke 
bestimmt sind«. (ebd.) 

 

»Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener)«. 
[BDSG §3(1)] 

  



 

Daten als Spur, Eigentum, Schatten: 
 

 
1) Bezug zwischen Daten und Subjekt? 
 
2) ›Natur‹ der Daten? 
 
3) Autonomie des Datensubjekts? 

  



Spuren im Schnee, Autor: BenjII, public domain 



 

  



aus: Der dritte Mann (GB 1949), Regie: Carol Reed. 



  

oben: Der Student von Prag (1913, mit Paul Wegener) 
Quelle: DIF 

 

rechts: Illustration für Adalbert Chamisso: Peter Schlemihls 
wundersame Geschichte (1813) 

 

 



 
 
 
 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


